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Änderungen 
zur 

Veranstaltungsordnung für Deutsche Nachwuchsmeisterschaften im Rollhockey 
 
 
Die Veranstaltungsordnung für Deutsche Nachwuchsmeisterschaften im Rollhockey vom 24.04.2008 
wurde überarbeitet. Es wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen und Beschlüsse aus der Sitzung 
der SK Rollhockey vom 26.06.2010 in Darmstadt eingearbeitet. 
 
Hier die Änderungen: 
 

4. Platzierung 
 
alt  4.1.1 

Für Spiele, bei denen das Punktesystem angewendet wird, werden die Punkte entgegen 
Artikel 75 der unter Punkt 1 genannten DRIV-Rollhockey-Spielregeln, wie folgt festgelegt: 

 
  Sieg  2 Punkte 
  Remis  1 Punkt 
  Niederlage 0 Punkte 
 
  4.1.2 

Die Platzierung der Mannschaften erfolgt nach Artikel 75 der unter Punkt 1 genannten 
DRIV-Rollhockey-Spielregeln. 

 
neu  4.1.1 

Für Spiele, bei denen das Punktesystem angewendet wird, werden die Punkte nach den 
Technischen Regeln für Rollhockey in Artikel 20 unter Punkt 1 genannt wie folgt 
festgelegt: 

 
Sieg  3 (drei) Punkte 
Remis  1 (ein) Punkt 
Niederlage 0 (null) Punkte 
nicht antreten 0 (null) Punkte 

 
4.1.2 
Die Platzierung der Mannschaften erfolgt nach Artikel 20 der Technischen Regeln für 
Rollhockey. 
 
 
 



4.1.3 
Der Artikel 20 regelt unter anderem die Klassifizierung zwischen zwei, drei oder mehr 
Mannschaften. In Punkt 3.3 wird beschrieben, wie man verfahren soll, wenn eine 
Klassifizierung nicht möglich ist: 

 
Ist eine Klassifizierung dennoch nicht möglich - trotz Anwendung der Ziffer 3.1 oder 3.2 – 
werden Entscheidungsspiele erforderlich zwischen den betroffenen Mannschaften, oder –
sofern dies aufgrund der Zeitplanung nicht möglich sein sollte- der Ausrichter führt in 
Anwesenheit der Mannschaftsdelegierten der betroffenen Mannschaften eine 
Entscheidung durch Münzwurf herbei.   

 
Für Deutsche Nachwuchsmeisterschaften wird, wenn eine Klassifizierung nicht möglich 
ist, vor einem Entscheidungsspiel bzw. Münzwurf wie folgt verfahren: 

 
o Die Mannschaft mit der höheren Anzahl der geschossenen Tore ist besser klassifiziert 

 
o Sollte hier immer noch keine Klassifizierung möglich sein so wird wenn der Zeitplan 

es zulässt vor der Entscheidung durch Münzwurf eine Entscheidung durch ein 
Penaltyschießen der betroffenen Mannschaften untereinander durchgeführt. 

 
6. Veranstaltungsbedingungen 

 
alt  6.1 

Vor dem Beginn der Veranstaltung müssen bei den U20-Junioren und U20-Juniorinnen  
von den vorab gemeldeten Spielern maximal 10 Spieler pro Mannschaft benannt werden. 
Diese können während der Veranstaltung nicht durch andere Spieler ergänzt oder ersetzt 
werden. 

 
neu  6.1 

Vor dem Beginn der Veranstaltung können max. 15 Spieler pro Mannschaft benannt 
werden. Diese können während der Veranstaltung nicht durch andere Spieler ergänzt 
oder ersetzt werden. Es dürfen jedoch nur maximal 10 Spieler pro Spiel eingesetzt 
werden, von denen 2 Torhüter sein müssen. Die nicht eingesetzten Spieler können sich 
an der Auswechselbank aufhalten. Sie müssen von den eingesetzten Spielern optisch zu 
unterscheiden sein. Der Trainer-/Betreuerstab an der Bande darf 5 Personen nicht 
überschreiten 
. 

gestrichen 6.2 
Bei den Veranstaltungen der U9-, U11-, U14- und U17-Jugend können alle 15 vorab 
gemeldeten Spieler in einem Turnier eingesetzt werden. Es dürfen jedoch nur maximal 10 
Spieler pro Spiel eingesetzt werden, von denen 2 Torhüter sein müssen. 

 
alt  6.6.2 

Ein Spieler, der durch Platzverweis von einem Spiel ausgeschlossen wird, erhält eine 
Spielsperre gemäß Sportordnung §22. Sollte eine Abgeltung der Spielsperre bei der 
laufenden Veranstaltung nicht mehr möglich sein, so wird dem Spieler eine 
Ordnungsstrafe von 50,- € für jedes nicht abgegoltene Spiel auferlegt.   

 
neu  6.6.2 

Ein Spieler, der durch Platzverweis von einem Spiel ausgeschlossen wird, erhält eine 
Spielsperre gemäß Sportordnung §22. Sollte eine Abgeltung der Spielsperre bei der 
laufenden Veranstaltung nicht mehr möglich sein, so wird der Spieler an den zuständigen 
Landesverband gemeldet. Die Spielsperre wird dann von dem zuständigen 
Landesverband für einen nachfolgenden Wettbewerb ausgesprochen.  

 
Ab sofort hat die Veranstaltungsordnung für Deutsche Nachwuchsmeisterschaften im 

Rollhockey, Ausgabe 15.02.2011, Gültigkeit. 
 

Es bleibt zu bemerken, dass die Veranstaltungsordnung auch beim Länderpokal Verwendung findet. 
 
 
gez. 
Wolfgang Bernadowitz   
DRIV Rollhockey-Jugendfachwart 


